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Das Erwachsenenbildungsförderungs-
gesetz (kurz EbFöG genannt) wurde 
heuer 40 Jahre alt. Bei einer Sitzung 
des Landesbeirats für Erwachsenbil-
dung am 15. Oktober 2014 war 
Professor Hans Maier zu Gast, unter 
dessen Amtszeit als Kultusminister 
das EbFöG entstanden und in Kraft 
getreten war. Vor dem Landesbeirat, 
dem die Katholische Landesarbeits-
gemeinschaft für Erwachsenenbildung 
in Bayern (KEB) angehört und dessen 

40 Jahre 
Erwachsenenbildungs- 
förderungsgesetz

In seiner Regierungserklärung vom 
27. Januar 1971 hatte Ministerpräsident 
Alfons Goppel u.a. ein „Gesetz zur För-
derung der Erwachsenenbildung“ ange-
kündigt. Es nahm im Lauf der Jahre 
1972/73 Gestalt an, im Austausch mit 
den Trägerorganisationen, die in Bayern 
im „Fachbeirat für Erwachsenenbil-
dung“ vereinigt waren. Grundlage der 
Beratungen war ein Entwurf der Staats-
regierung, wobei jedoch Initiativgesetz-
entwürfe aus der Mitte des Landtags 
(von CSU-, SPD- und FDP-Politikern) 
in die parlamentarische Debatte einbe-
zogen wurden.

Der Hergang der Beratungen müsste 
sich aus den Protokollen des Kulturpo-
litischen Ausschusses, des Rechts- und 
Verfassungsausschusses und des Haus-
haltausschusses – sowie aus den im 
Wortlaut vorliegenden Plenardebatten – 
rekonstruieren lassen; heranzuziehen 
wären auch die einschlägigen Verbands-
zeitschriften und die Berichterstattung 
in Presse, Funk und Fernsehen.

Es handelte sich bei diesem Gesetzes-
vorhaben um die rechtliche Ausgestal-
tung eines ursprünglich „freien Be-
reichs“. Auf der einen Seite mussten 
Kriterien und Standards entwickelt wer-
den, damit man im weiten Feld der Er-
wachsenenbildung Leistungen verglei-
chen und bewerten (und somit staatli-
che Dotationen „gerecht verteilen“) 
konnte. Auf eine stetige, gleichmäßig 
fließende staatliche Unterstützung leg-
ten die Organisationen der Erwachse-
nenbildung ja großen Wert. Auf der an-
deren Seite sollten aber Tatkraft, Fanta-
sie und eigene Prägung der einzelnen 
Kräfte der Erwachsenenbildung auf je-
den Fall erhalten bleiben. Es galt im 
Gesetz die Prinzipien der Freiheitlich-
keit, Pluralität und Subsidiarität zu 

Vorsitz Akademiedirektor Dr. Florian 
Schuller seit Mai 2014 innehat, be- 
richtete Professor Hans Maier von der 
Entstehung dieses „Grundgesetzes“ 
der Erwachsenenbildung in Bayern. 
Wichtigstes Ziel des Gesetzes war es, 
so Hans Maier, Freiheitlichkeit und 
Pluralität der Erwachsenenbildung 
sicherzustellen. Diesen Zweck erfülle 
es auch heute noch in vollem Umfang, 
war sein Fazit.

wahren. Auf Vereinheitlichung oder 
Hierarchisierung, gar auf Zwang, war 
zu verzichten. Die Freiheit betraf auch 
die möglichen Nutzer. Sie konnten von 
den Angeboten der Erwachsenenbil-
dung Gebrauch machen, waren dazu je-
doch nicht verpflichtet. Es war ihnen 
freigestellt, ob sie Angebote der Erwach-
senenbildung zur persönlichen inneren 
Bereicherung, zur fachlichen Vertiefung 
ihres Wissens oder zum beruflichen 
Weiterkommen – oder eben gar nicht – 
nützen wollten. Es gab im Bereich der 
Erwachsenenbildung keine Parallele zur 
Schulpflicht, zur Immatrikulation in 
Hochschulen, zur Integration im dualen 

System der beruflichen Bildung – das 
unterschied die „vierte Säule“ der Bil-
dung (neben Schulen, Hochschulen, be-
ruflicher Bildung) entscheidend von den 
anderen „Säulen“.

Mit 26 Artikeln war das Bayerische 
Gesetz zur Förderung der Erwachse-
nenbildung eines der kürzesten kultur-
politischen Gesetze überhaupt (das 
Hochschulgesetz von 1973 hatte über 
100 Artikel!). Es ließ den Initiativen der 
Erwachsenenbildner den nötigen freien 
Raum. Allzu enge Annäherungen an 
Formen der Schulen und Hochschulen, 
wie sie vereinzelt gefordert wurden, ver-
mied man bewusst. Die Figur eines eige-
nen „Studienrats für Erwachsenenbil-
dung“ verschwand rasch wieder. Es gab 
ja im Bereich der Erwachsenenbildung 
keinerlei staatliche Institutionen wie im 
Schul- und Hochschulwesen, an die 
man sich hätte anlehnen können. Die 
Ordnungskriterien für die eigene Arbeit 
mussten innerhalb der existierenden 
Kräfte der Erwachsenenbildung selbst 
entwickelt werden.

I. Die Landesorganisationen

Entscheidend waren für den Gesetz-
geber die Landesorganisationen und die 
Träger auf Landesebene. Das waren in 
den Siebzigerjahren der Bayerische 
Volkshochschulverband, die Katholi-
sche Landesarbeitsgemeinschaft für Er-
wachsenenbildung, die Arbeitsgemein-
schaft für Evangelische Erwachsenen-
bildung, die Bildungswerke des Bayeri-
schen Bauernverbandes, der Deutschen 
Angestelltengewerkschaft, des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes und der 
Bayerischen Wirtschaft. Ihnen kam ein 
hohes Maß an Autonomie zu. Denn 
trotz öffentlicher Förderung blieb nach 
dem Willen des Gesetzgebers – ich zi-
tiere Artikel 4 des Erwachsenenbil-
dungsgesetzes – „das Recht einer Ein-
richtung auf selbständige Lehrplange-
staltung“ unberührt. Die Freiheit der 
Lehre, die unabhängige Auswahl der 
Leiter und Mitarbeiter im Rahmen der 
Ausbildungsvoraussetzungen sowie das 
Selbstverwaltungsrecht werden gewähr-
leistet.“ Mit anderen Worten: Der Staat 
trat im Erwachsenenbildungsgesetz le-
diglich als Koordinator und Förderer in 
Erscheinung – ohne eigenes Personal, 
ohne durch eine Behörde verordnete 
Lehrpläne, ohne staatliche Abschluss-
prüfungen. Die Gleichberechtigung der 
Träger bedeutete im übrigen nicht 
Gleichartigkeit. Dieser Gesichtspunkt 
wurde von den Organisationen der Er-
wachsenenbildung von Anfang an be-
tont und verteidigt, wenn es etwa um 
inhaltliche Fragen ging, zum Beispiel 
um die stoffliche Abgrenzung zu ande-
ren Bildungsbereichen.

Um Aufgabe und Arbeit der Landes-
organisationen zu kennzeichnen, wie 
sie damals verstanden wurden, darf ich 
stellvertretend auf drei Texte zurück-
greifen. Es handelt sich erstens um ein 
Grußwort, das ich am 21. September 
1971 – also noch vor der Existenz des 
Bayerischen Erwachsenenbildungsge-
setzes – zum zehnjährigen Bestehen der 
Deutschen Evangelischen Arbeitsge-
meinschaft für Erwachsenenbildung in 
der Evangelischen Akademie in Tutzing 
gehalten habe (als damaliger Vorsitzen-
der der Kultusministerkonferenz). Zwei-
tens darf ich mein Grußwort als Kultus-
minister zum 20. Jahrestag der Katholi-
schen Landesarbeitsgemeinschaft für Er-
wachsenenbildung in Bayern vom 3. Juni 
1978 anführen. Drittens zitiere ich aus 
meiner Rede vor dem Hauptausschuss 
des Bayerischen Städteverbandes am 21. 
März 1980 in Sonthofen zum Thema Er-
wachsenenbildung. Aus allen drei Texten 
ergibt sich – so hoffe ich – ein deutliches 
Bild der Absichten, welche die Politik in 
Bayern in den siebziger und achtziger 
Jahren mit der gesetzlichen Gestaltung 

Prof. Dr. Hans Maier, Staatsminister a. D.

Vierzig Jahre EbFöG. Anmerkungen zu 
seiner Struktur und Intention

Hans Maier

der Erwachsenenbildung verfolgte, so-
wie der Rolle, die sie dabei den Landes-
organisationen der Erwachsenenbil-
dung zudachte.

1. Zitate aus dem Grußwort zum 
10-jährigen Bestehen der Deutschen 
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung am Dienstag, den 
21. September 1971, in der Evangeli-
schen Akademie Tutzing

„Die Kultusministerkonferenz hat 
zwei Empfehlungen zur Erwachsenen-
bildung herausgegeben, erstmals 1964 
die sogenannten Freiburger Leitsätze 
und 1971 die Tutzinger Empfehlungen 
– letztere sind in diesem Hause erarbei-
tet worden. Die Freiburger Empfehlun-
gen, die erste gemeinsame Stellungnah-
me der Länder zu diesem Bildungsbe-
reich überhaupt, haben bereits aufge-
baut auf der Anerkennung der Arbeit 
der großen Trägerverbände, unter de-
nen die Erwachsenenbildung der Kir-
chen einen bedeutenden Raum ein-
nimmt. Einer der wichtigsten Leitsätze, 
die damals beschlossen worden sind, ist 
die Wahrung der Freiheit dieser Träger 
in der Gestaltung ihrer Programme und 
in der Auswahl der Lehrenden. Dieser 
Grundsatz ist unbestritten und kehrt 
wieder im Strukturplan des Deutschen 
Bildungsrates. Er ist auch im Bildungs-
gesamtplan verankert, ebenso in Geset-
zen und Gesetzesentwürfen der Bun-
desländer. 

…
Bei allen anerkennenswertem Stre-

ben, die Erwachsenenbildung zu konso-
lidieren und systematisieren, muß man 
doch immer wachsam sein, daß hier 
nicht ein neuer Schulbereich entsteht. 
Das Plenum der Kultusministerkonfe-
renz hat deshalb auch aus dem Entwurf, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Staat trat im Erwachse-
nenbildungsgesetz lediglich 
als Koordinator und Förde-
rer in Erscheinung – ohne 
eigenes Personal, ohne 
durch eine Behörde verord-
nete Lehrpläne, ohne staat-
liche Abschlussprüfung.  
 
 
den die Länderreferenten in Tutzing ge-
fertigt haben, den „Studienrat i.E., d.h. 
Studienrat in der Erwachsenenbildung“, 
nicht übernommen“. Das berechtigte 
Streben nach Sicherheit darf nicht dazu 
führen, die Dynamik und Lebensnähe 
des freien Bildungsraumes zu schwä-
chen, die sich nun einmal aus der Tatsa-
che der Freiheit und auch des Wettbe-
werbs ableiten.“

2. Zitate aus dem Grußwort zum 
20. Jahrestag der Katholischen Landes-
arbeitsgemeinschaft für Erwachsenen-
bildung in Bayern am 3. Juni 1978

„Wenn man die Entwicklung der ka-
tholischen Erwachsenenbildung der 
letzten 20 Jahre in Bayern charakteri-
sieren sollte, so ließen sich sicherlich 
zwei Merkmale feststellen, nämlich or-
ganisatorischer Auf- und Ausbau von 
Bildungswerken und Integration katho-
lischer Erwachsenenbildung in den Ge-
samtbereich der Erwachsenenbildung 
als 4. Bildungsbereich.

Der Auf- und Ausbau von katholi-
schen Bildungswerken in Bayern findet 
bei Ihrer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung gewissermaßen einen sicht-
baren Abschluß dadurch, daß Ihre Lan-
desarbeitsgemeinschaft sich eine neue 
Satzung gibt und als neue Rechtsper-
sönlichkeit in Erscheinung tritt. Ich 
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weiß, welch schwierige und langwierige 
Aufbauarbeit in den Dekanaten und 
Diözesen notwendig war, bis das derzei-
tige Netz von Einrichtungen auf den ver-
schiedenen Ebenen in ganz Bayern ge-
knüpft werden konnte. Ich will hier 
auch mit meinem Urteil nicht hinter 
dem Berg halten. Meines Erachtens ist 
die katholische Landesarbeitsgemein-
schaft in Bayern hier einen geraden und 
konsequenten Weg gegangen – im Un-
terschied auch zu manchen anderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist dann die katholi-
sche Erwachsenenbildung? 
Ich möchte sie einfachhin 
als Dienst des Christen an 
der Welt bezeichnen.

 
 
Ländern der Bundesrepublik. Sie hat 
auf den Ebenen von Dekanaten und 
Diözesen leistungsfähige Einrichtungen 
geschaffen und damit den Fehler einer 
Atomisierung der Bildungsbemühungen 
rein auf der Ebene einer Pfarrei kluger-
weise vermieden. Sie hat ferner den 
Fehler vermieden, der häufig bei sol-
chen Aufbauarbeiten geschieht, nämlich 
Bestehendes zu zerstören und Neues 
dagegenzusetzen. Vielmehr hat man be-
stehende Strukturen im besonderen der 
katholischen Verbände zusammenge-
führt mit notwendigen neuen Organisa-
tionsgefügen. Das ist hervorragend ge-
lungen. 

…
Was ist dann katholische Erwachse-

nenbildung? Ich möchte sie einfachhin 
als Dienst des Christen an der Welt be-
zeichnen. Das heißt, Erwachsenenbil-
dung in katholischer Trägerschaft will 
den Menschen helfen, ihren beruflichen, 
gesellschaftlichen, politischen und reli-
giösen Standort zu finden und dabei 
christliche Orientierungspunkte kennt-
lich und annehmbar machen. Nur so 
wird katholische Erwachsenenbildung 
glaubwürdig im Raum der Kirche und 
im Reigen anderer Erwachsenenbil-
dungsorganisationen. 

…
An der derzeitigen Rolle des Staates 

als Förderer der Erwachsenenbildung 

wird sich nichts ändern, wobei wir uns 
alle einig darüber sind, daß die staatli-
chen Förderungsbeträge in den kom-
menden Jahren deutlich angehoben 
werden müssen. Es gibt aber keine An-
zeigen – zumindest nicht in Bayern – 
dafür, daß der Staat auch die Rolle des 
Dirigierens oder Reglementierens über-
nehmen will. Die Freiheit der Erwach-
senenbildung soll – auch bei erhöhter 
staatlicher Förderung – nicht an einen 
goldenen Zügel gelegt werden. Der 
Staat kann das auch ruhigen Gewissens 
verantworten, solange sich die Träger 
der Erwachsenenbildung ihrer großen 
öffentlichen Mitverantwortung voll und 
ganz bewußt sind.“

Kommende 
Akademieveranstaltungen 

Diese Terminvorschau ist vorläufig. Sie entspricht dem Stand unserer Planungen. Zu 
allen Veranstaltungen werden rechtzeitig jeweils gesonderte Einladungen ergehen. Dort, 
wie auch auf unserer Homepage unter www.kath-akademie-bayern.de finden Sie das 
verbindliche Datum, den endgültigen Titel sowie nähere Informationen.

Vernissage
Donnerstag, 15. Januar 2015
So weit das Auge reicht. Werke von 
Georg Thumbach

Forum
Samstag, 24. Januar 2015
Wie wir leben – Wie wir leben 
könnten. Haltungen, die die Welt 
verändern
P. Anselm Grün OSB

Szenische Lesung mit Musik
Dienstag, 27. Januar 2015
Hellmuth James und 
Freya von Moltke. 
Abschiedsbriefe

Reihe Partizipation II
Donnerstag, 29. Januar 2015
Partizipation – die Quintessenz der 
Politik

Forum
Freitag, 30. Januar 2015
Islam und Gewalt

Historische Tage
18. bis 20. Februar 2015
Abbrüche und Aufbrüche. Das lange 
19. Jahrhundert

Abendveranstaltung
Mittwoch, 25. Februar 2015
Öffentlicher Vortrag im Rahmen des 
Philosophischen Meisterkurses „Ver-
nunft/Gottesglaube“

Tagung
26. bis 28. März 2015
Teresa von Avila. Zum 500. Geburtstag

Biblische Tage
30. März bis 1. April 2015
Das Johannesevangelium

Forum
Dienstag, 21. April 2015
Der armenische Genozid

Tagung in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Ökumenischen Studienaus-
schuss (DÖSTA)
23. bis 25. April 2015
Die Reformation

Teresa von Avila, hier auf einem Ge-
mälde von Rubens, wurde vor 500 Jah-
ren geboren. Eine große Tagung spürt 
ihrem Leben nach.

Professor Hans Maier bei seinem Gruß-
wort zum 20-jährigen Jubiläum der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Katholi-

schen Erwachsenenbildung am 3. Juni 
1978. Im Text wird aus dem Grußwort 
zitiert.

Moderne Erwachsenenbildung: Auf 15 
mobilen Roll-Ups bot die sehr erfolgrei-
che Wanderausstellung „50 Jahre Zwei-
tes Vatikanisches Konzil – Hoffnung 

für Kirche und Welt heute“ der Erwach-
senenbildung im Bistum Regensburg 
einen Überblick über die theologischen 
Errungenschaften des Konzils.

Foto: KEB Regensburg
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3. Zitate aus der Rede vor dem 
Hauptausschuss des Bayerischen Städ-
teverbandes am 21. März 1980 zum 
Thema „Erwachsenenbildung“

„In der Bayerischen Verfassung ist an 
zwei Stellen von Erwachsenenbildung 
die Rede; Art. 83 Abs. 1 führt Volks- 
und Berufsschulwesen und Erwachse-
nenbildung ausdrücklich unter den 
zahlreichen Aufgaben auf, die insbeson-
dere in den eigenen Wirkungskreis der 
Gemeinden gehören, und Art. 139 legt 
fest, daß die Erwachsenenbildung durch 
Volkshochschulen und sonstige mit öf-
fentlichen Mitteln unterstützte Einrich-
tungen zu fördern sei. Die Bayerische 
Verfassung hat also in besonderer Weise 
einen Zusammenhang gestiftet zwi-
schen Kommunen, ihren Aufgaben und 
der Erwachsenenbildung. 

…
Da ist zunächst einmal der Begriff 

Pluralität. Unser demokratisches Staats-
wesen ist von den verschiedensten ge-
sellschaftlichen und politischen Kräften 
bestimmt. Sie prägen auch die Erwach-
senenbildung im Rahmen der verfas-
sungsmäßigen Ordnung und der Gesetze. 
Das Parlament hat dem entsprochen, 
indem es bewußt darauf verzichtet hat, 
in Analogie zum Schul- und Hochschul-
wesen auch eine staatliche Organisation 
der Erwachsenenbildung aufbauen zu 
lassen. Trotz öffentlicher Förderung 
bleibt nach Art. 1 Abs. 3 des Gesetzes 
das Recht der Einrichtungen „auf selb-
ständige Lehrplangestaltung unberührt. 
Die Freiheit der Lehre, die unabhäng-
ige Auswahl der Leiter und Mitarbeiter 
im Rahmen der Ausbildungsvoraus- 
setzungen sowie das Selbstverwaltungs-
recht werden gewährleistet.“ D.h., der 
Staat hat sich ganz auf die Rolle des Ko-
ordinators und Förderers zurückgezo-
gen, der allenfalls bei offensichtlichem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Freiheit der Erwachse-
nenbildung soll – auch bei 
erhöhter staatlicher Förde-
rung – nicht an einen golde-
nen Zügel gelegt werden.

 
 
Mißbrauch einen Grund zum Eingriff se-
hen könnte. Das hat uns wahrhaftig viele 
Schwierigkeiten auch gebracht. Eine 
ähnliche, zwar etwas striktere Formulie-
rung haben wir auch im Bayer. Kinder-
gartengesetz. Das bedeutet natürlich, 
daß man endlos sprechen, verhandeln, 
konferieren muß. Aber, das ist der Preis 
der Freiheit. Die Reglements von oben, 
vom grünen Tisch, vom Staat oder auch 
von der Kommune bringen nicht das, 
was wir wünschen: Freiheit, Recht auf 
selbständige Lehrplangestaltung. 

…
So zeichnet sich der vierte Hauptbe-

reich unseres Bildungswesens besonders 
aus durch Freiwilligkeit, durch Sponta-
neität, durch flexible Handhabung be-
sonders im inhaltlichen Angebot wie 
auch in den Veranstaltungs- und Ar-
beitsformen. Es war ja kein Zufall, daß 
wir über das Prinzip auch der Doppel-
stunde dann eben sehr lang gerungen 
haben. Es ist schwer, in diese offene 
und freie Struktur so etwas wie ein Ord-
nungsprinzip hineinzubringen, das dann 
hinterher auch als Fördermaßstab die-
nen kann. Man ist hier zwischen zwei 
Feuern. Legt man das zu streng fest, 
verstößt man gegen die Pluralität und 
Offenheit der Erwachsenenbildung. 
Aber verzichtet man ganz darauf, dann 
wird natürlich das Zuschußwesen in 
Willkür und Dezisionismus hineinge-
trieben. Wir haben hier wahrhaftig jah-
relang am vom Kultusministerium zur 
Verfügung gestellten runden oder 
manchmal auch eckigen Tisch mit- 

einander gerungen, die ganzen Erwach-
senenbildungsverbände. Aber ich den-
ke, daß das heute gefundene Ergebnis 
noch Bestand haben kann. 

…
Pluralität und Freiheit bedingen auf 

der anderen Seite andere ergänzende 
Prinzipien, nämlich Kooperation und 
Koordination. Auch darüber ist viel ge-
sprochen, viel gerungen worden in den 
Gremien der Erwachsenenbildung. Die 
Vielfalt, die Konkurrenz muß erhalten 
bleiben, Aber es muß auch gewährleis-
tet sein, daß das Nebeneinander ver-
schiedener Einrichtungen nicht zu einer 
Zersplitterung führt, die niemandem 
dient und die letztlich unnötig wertvolle 
Kräfte und viel Geld kostet. Und es 
muß auch ruinöse Konkurrenz vermie-
den werden, ein sinnvoller Begriff, den 
ich noch im Seminar von Walter Eucken 
gelernt habe, Marktwirtschaft verlangt 
Konkurrenz, verlangt Wettbewerb, aber 
es muß auch Ordnungsmittel des Staa-
tes geben, um Wettbewerb dort einzu-
dämmen, wo er ruinös wird. Das ist die 
alte Lehre der Freiburger Schule, die ja 
nicht verdächtigt ist, illiberal zu sein. 
Das gilt auch für die Erwachsenenbil-
dung. Deswegen ging der Gesetzgeber 
auch im Erwachsenenbildungsgesetz auf 
die Fragen der Aufgabenteilung, der 
Schwerpunktbildung ein, die unter den 
Organisationen in gegenseitigem Ein-
vernehmen geklärt werden sollen. Die 
Abstimmung in diesem Bereich kann 
zweifellos auch in Bayern noch ernster 
genommen werden, als dies heute schon 
der Fall ist. 

…
Der Staat hat nicht nur darauf ver-

zichtet, selbst eine Organisation der Er-
wachsenenbildung aufzubauen, er hat 
ganz im Gegenteil, den kommunalen 
und freien Trägern und ihren Einrich-
tungen größtmögliche Freiheit für die 
Verwirklichung ihres Bildungsauftrags 
gelassen. Dies geschah aus der tiefen 
Überzeugung heraus, daß ein von Frei-
heitlichkeit und Pluralismus getragenes 
System dem freiheitlich-demokratischen 
Gemeinwesen entspreche und am ehes-
ten Gewähr biete, totalitären und kol-
lektivistischen Tendenzen von der Wur-
zel aus zu widerstreben. Dem Staat ist 
daran gelegen, diese Position beizube-
halten und zu verteidigen; ich weiß, daß 
die übrigen beteiligten Gruppen dassel-
be Ziel verfolgen, wenn auch von ver-
schiedenen Ausgangspunkten her und 
auf verschiedenen Wegen.

II. Vorläufige Bilanz

Soviel über die Anfänge des Gesetzes 
zur Förderung der Erwachsenenbildung 
– seinen parlamentarischen Weg, seine 
Intentionen, seine pluralistische und 
kooperative Struktur, seine Realisierung 
in der Praxis. Ich schließe eine vorläufi-
ge Bilanz an, die ich bereits vor dreißig 
Jahren, am 28. Juni 1984, beim Festakt 
zum zehnjährigen Bestehen des Geset-
zes zu ziehen versuchte.

Ich habe dabei zwei Dinge besonders 
betont und herausgearbeitet: einmal, 
dass das breite Angebot der Erwachse-
nenbildung in Bayern auf der pluralisti-
schen Struktur seiner Träger beruht; nur 
eine solche Pluralität sichere auch die 
von allen gewünschte Freiheitlichkeit. 
Sodann dass es nicht Aufgabe des Staa-
tes sei, mögliche kritische Entwicklun-
gen zu korrigieren – dies sei primär Auf-
gabe der Organisationen der Erwachse-
nenbildung im Rahmen einer vernünfti-
gen Selbstkoordination. Dabei komme 
dem Landesbeirat für Erwachsenenbil-
dung eine besondere Rolle zu. Ich zitie-
re: „Gefordert ist eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit, um eine kon-
fliktfreie Weiterentwicklung der Erwach-
senenbildung zu sichern.“

Ich hob ferner hervor, dass das Ge-
setz – damals – seit zehn Jahren unver-

Der Leiterkreis der Katholischen 
Akademien Deutschlands hat sein 
Herbsttreffen vom 19. bis 21. Oktober 
2014 in der Katholischen Akademie 
Bayern abgehalten. Neben den Regula-
rien standen die Diskussion über eine 
Vielzahl von aktuellen Themen der 
Akademien und Treffen mit wichtigen 
und interessanten Persönlichkeiten auf 
der Tagesordnung.

Die Tagung begann am Sonntag-
abend gleich mit einem kulturellen Hö-
hepunkt: dem Besuch der Opernpremi-
ere von Leo Janaceks „Die Sache Mak-
ropulos“ in der Bayerischen Staatsoper. 
Zum Themenschwerpunkt „Kulturort 
Akademie“ fand dann am Montagnach-
mittag ein Gespräch mit Personen des 
kulturellen Lebens statt. Gekommen 
waren Professor Reinhold Baumstark, 
der frühere Generaldirektor der Bayeri-
schen Staatsgemäldesammlungen, der 

Herbsttreffen des Leiterkreises der 
Katholischen Akademien Deutschlands

Kardinal Reinhard Marx diskutierte 
rund eine Stunde mit den Chefs der 
Katholischen Akademien in Deutsch-
land. Links Gastgeber Dr. Florian 

Kabarettist Bruno Jonas und Professor 
Thomas Raff, Kunsthistoriker aus Augs-
burg und Mitglied der Kunstkommissi-
on der Katholischen Akademie Bayern.

Am Abend stieß dann Kardinal Rein-
hard Marx zur Runde der Akademiedi-
rektoren. Nach einer Eucharistiefeier in 
der Michaelskapelle der Akademie, die 
der Erzbischof von München und Frei-
sing zelebrierte, diskutierte Kardinal 
Marx mit den anwesenden Akademie-
chefs. Dabei ging es besonders auch um 
den Verlauf und die Ergebnisse der Fa-
miliensynode in Rom, an der der Kardi-
nal mitgewirkt hatte.

Am Dienstagvormittag bildete dann 
ein Besuch im Lenbachhaus den Ab-
schluss des Leiterkreistreffens. Dr. Mat-
thias Mühling, der Direktor dieser welt-
bekannten Kunstgalerie, führte die Aka-
demiedirektoren durch sein Museum.

Schuller aus München und rechts der 
Vorsitzende des Leiterkreises, Prälat 
Dr. Peter Klasvogt aus Dortmund/ 
Paderborn.

ändert bestand, und knüpfte daran die 
Frage: „Ist dies ein Beweis für die Qua-
lität des Gesetzes oder liegt das Geheim-
nis der Beständigkeit nur darin, dass es 
mit dem Gesetz eben gelungen ist, den 
kleinsten gemeinsamen Nenner der wi-
derstreitenden Interessen zu finden?“ 
Ich fügte hinzu: „Meines Erachtens wird 
man dem Gesetz nicht gerecht, wenn 
man es allein als Instrument zur Festle-
gung und Verteilung staatlicher Zuschüs-
se betrachtet. Die lange Entstehungsge-
schichte des Gesetzes bot hinreichend 
Gelegenheit, vielfaltige Anregungen ein-
zuarbeiten, gegensätzliche Auffassungen 
und widerstrebende Interessen auszu-
gleichen. Vor allem seine tragenden 
Grundsätze – Freiheitlichkeit und Plu-
ralität – haben sich in den letzten zehn 
Jahren in vollem Umfang bewährt.“

Ich schließe mit einer Frage: Gilt das 
soeben Gesagte auch heute – nicht zehn, 
sondern vierzig Jahre nach der Verab-
schiedung des Gesetzes? Besteht das 
Gesetz nach wie vor unverändert fort? 
Auf den ersten Blick ist die Antwort ein 
Ja. Tatsächlich ist das Gesetz bisher nur 
zweimal geändert bzw. ergänzt worden, 
jedesmal beim Artikel 18, der Errichtung 
und Zusammensetzung des Landesbei-
rats regelt: 2006 durch Aufnahme eines 
Mitglieds der Petra-Kelly-Stiftung, 2012 
durch Aufnahme eines Vertreters mit Mi-
grationshintergrund in den Landesbei-
rat. Das sind zeitgerechte Ergänzungen, 

keine Änderungen der Substanz. Sie 
sind völlig unproblematisch.

Sollte jedoch – was gegenwärtig im 
Rahmen einer Prüfung durch den Baye-
rischen Obersten Rechnungshof erwo-
gen wird – Trägern auf Landesebene die 
staatliche Anerkennung entzogen wer-
den, so wäre zweifellos die Systematik 
des Gesetzes selbst betroffen. Die in den 
parlamentarischen Beratungen sorgfäl-
tig ausgewogene pluralistische Balance 
geriete in Gefahr. Hier stellt sich unmit-
telbar die Frage der Zuständigkeiten, 
der Verantwortung vor der Öffentlich-
keit. Wer kann, wer darf ändern – und 
was soll geändert werden? Selbstver-
ständlich kann der Rechnungshof jeder-
zeit die Mittelverwendung bei den staat-
lich anerkannten Landesorganisationen 
und Trägern auf Landesebene überprü-
fen, er muss das sogar tun, das ist seine 
Aufgabe. Die Systematik des Gesetzes 
ändern kann jedoch nur der Gesetzge-
ber, der Bayerische Landtag, selbst. Er 
hat dazu jedoch – wenn ich recht sehe – 
bisher keinerlei Anstalten getroffen. Es 
gibt nicht einmal den Hauch einer öf-
fentlichen Diskussion. Nach wie vor gilt 
in Bayern das Bayerische Erwachsenen-
bildungsgesetz. Will es jemand ändern? 
Dann muss er dies öffentlich sagen und 
die dafür vorgesehenen parlamentari-
schen Wege einschlagen oder er muss 
das Gesetz so hinnehmen, wie es exis-
tiert – Tertium non datur. �


